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Peter Pflügner, 

Kreisgruppe Nürnberger Land

Vollzug des Bayer. Straßen- und Wegegesetzes (BayStrWG);

Planfeststellung für den Ausbau der Staatsstraße St 2239 „Feucht – Altdorf bei Nürnberg“ zwischen Feucht und Penzenhofen (Bau-km 0 - 050 bis 4+920)
Stellungnahme des Bundes Naturschutz in Bayern e.V. (BN)

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Bund Naturschutz in Bayern e.V. nimmt zum o.g. Verfahren Stellung wie folgt:
Der Bund Naturschutz in Bayern e.V. lehnt die Planung in Teilen ab. Der Bedarf ist z. T. nicht nachgewiesen, die Eingriffe in Natur und Landschaft in den als Bannwald und als europäisches Vogelschutzgebiet geschützten Reichswald damit z. T. nicht gerechtfertigt. 

Sachverhalt

Das Staatl. Bauamt Nürnberg plant zur Zeit den Ausbau des oben genannten Teilstückes der St 2239 und sieht folgende Maßnahmen vor:

Erneuerung der Straßendecke, Verbreiterung des Straßenquerschnitts von 6.00 auf 7,50 m (dazu beiderseits Bankette, Damm- und Einschnittböschungen sowie Wassergräben an vielen Stellen auf beiden Straßenseiten mit zus. 15 m), Verbesserung der Straßenneigungen in den Kurven, teilweise Verlegung der Straßentrasse für Begradigungen und Vergrößerung der Radien von Kurven in den Reichswald, Verbesserung der Gefahrensituation an der Einmündung Moosbach-Gauchsmühle, Neubau eines Fahrradweges zwischen Weiherhaus und Penzenhofen, Wegfall der seit 1997 bestehenden Geschwindigkeitsbegrenzung auf 
80 km/h und des Überholverbotes auf dieser Straße von knapp 5 km Länge.
Diese Maßnahmen werden im Erläuterungsbericht wie folgt begründet: Verringerung der hohen Unfallgefahr und notwendige Verflüssigung des Verkehrsablaufes auf dieser Straße, um eine höhere Verkehrsqualität für den Straßennutzer zu erreichen, Verbesserung der Straßenverbindung zwischen der BAB A 9 / A 73 und der BAB A 3, vor allem im Hinblick auf den erheblichen Schwerlastverkehr, bessere Verkehrserschließung der Straßenverbindungen im südliche Landkreis Nürnberger Land und Landkreis Roth.
Begründung

1. Die Bedarfsbegründung "Verringerung der Unfallgefahr und Unfallhäufigkeit" ist falsch
Grundsätzlich ist die Absicht, die Verkehrssicherheit auf der St 2239 zu erhöhen, natürlich sehr positiv zu sehen. Der allgemeinen Begründung der geplanten Maßnahmen im Erläuterungsbericht mit einer erhöhten Unfallgefahr auf dieser Straße und mehreren anderen Feststellungen zu einzelnen Verkehrssituationen kann der BN jedoch nicht zustimmen:

Bis 1997 war die Zahl der Unfälle, vor allem mit Personenschäden, auf dieser Straße tatsächlich sehr hoch. Das Bauamt behauptet aber im Erläuterungsbericht, dass auch danach „der Streckenabschnitt zwischen Feucht und Weiherhaus durch ein hohes Unfallgeschehen in Erscheinung getreten“ sei. Bei „den letzten Unfallauswertungen (würden) regelmäßig (!) auffällige Unfallhäufungen“ genannt. 
Das Bauamt begründet dieses angeblich auffällige Unfallgeschehen vor allem mit „Unstetigkeiten in der Linienführung“ der Straße. Als weitere wichtige Gründe für die Unfälle werden zu geringe Kurvenneigungen und ein nicht griffiger Straßenbelag angeführt. Schließlich stellt der Erläuterungsbericht fest, dass keine ausreichende Straßenbreite mehr vorhanden sei. Wie dem BN von der Verkehrsaufsicht der Polizei Lauf erklärt wurde, werden sich begegnende Fahrzeuge, wie z.B. des Schwerverkehrs, oft gezwungen, auf das manchmal mehrere Zentimeter tiefer liegende Bankett auszuweichen. Das Bauamt spricht deshalb von einer „regelmäßigen Befahrung“ der „aus- und heruntergefahrenen Bankette“. Das könne zum Verreißen des Steuers und zum Unfall führen.

Angesichts von 26 Verkehrsunfällen mit 9 Schwer- und 15 Leichtverletzten auf der St 2239 zwischen Feucht und dem Ortsrand von Penzenhofen in den Jahren 2004 bis 2008 scheinen diese Begründungen – pauschal betrachtet - stichhaltig zu sein.

Eine genauere Betrachtung der Aufzeichnungen der Verkehrsaufsicht in der Polizeiinspektion Lauf ergibt aber ein völlig anderes Bild:

1. Festzustellen ist, dass die Unfallhäufigkeit auf dieser Stecke bis 1996 (13 Unfälle in diesem Jahr) deutlich höher war und dass es immer wieder zu Todesfällen kam. Seit 1997 gingen aber die Zahlen drastisch zurück. Der BN erklärt diesen Rückgang auf die Einführung der Geschwindigkeitsbegrenzung auf 80 km/h und des Überholverbotes. Allerdings wird von der Verkehrsaufsicht darauf hingewiesen, dass in der gleichen Zeit auf den meisten Straßen im Landkreis ein ähnlicher Rückgang der Unfallzahlen beobachtet werden kann.

2. Im Jahr 2008 kam es im Planungsgebiet nur zu einem einzigen Unfall.

3. Die knapp 4.000 m Straße zwischen Einmündung Moosbach und Penzenhofen blieben in 5 Jahren unfallfrei.
4. Die Einmündung bei Moosbach / Gauchsmühle wird zwar vom Staatl. Bauamt als gefährlich eingestuft. Es kam aber auch hier in diesen letzten fünf Jahren lediglich zu zwei Unfällen, von denen einer auf die bestehende Unübersichtlichkeit und der andere auf eine Missachtung des Gegenverkehrs zurückzuführen waren.

5. Damit beschränken sich alle verbleibenden Unfälle auf die 500 m des Kurvenbogens zwischen der Feuchter Einmündung und der Gauchsmühle. Dass hier wiederholt Fahrzeuge von der Straße abgekommen sind, ist jedoch nur zum Teil mit der Unstetigkeit der Straßenführung in diesem Abschnitt zu begründen. Wie die Verkehrsaufsicht der Polizei Lauf einräumte, sind vor allem auch überhöhte bzw. nicht angepasste Geschwindigkeiten die Unfallursachen wie auf anderen Straßen auch.
Die Aussagen des Erläuterungsberichtes, dass der Streckenabschnitt Feucht – Penzenhofen in den letzten Jahren durch ein auffällig hohes Unfallgeschehen in Erscheinung getreten sei und in den letzten Unfallauswertungen regelmäßig auffällige Unfallhäufungen genannt würden, erscheinen dem BN als eindeutig falsch.
Eine  gewisse Häufung  lässt  sich  lediglich  im erwähnten Kurvenbogen zwischen den Bau-km  0 + 500  und 0 + 1000 feststellen.  Für eine Begründung des geplanten maximalen Ausbaus der Straße können sie nicht herangezogen werden. Es ist für den BN auch unverständlich, dass die zur Zeit gegebene große Verkehrssicherheit auf den verbleibenden seit Jahren unfallfreien 4.000 m der Ausbaustrecke durch die geplanten Maßnahmen mit hohen Kosten wieder in Frage gestellt werden soll.

Eine Tabelle zum Unfallgeschehen findet sich in der Anlage.

2. Die Bedarfsbegründung "Erhöhung der Verkehrsqualität für den Straßennutzer" beruht auf falschen Annahmen und Zielen
Wichtigste geplante Maßnahme ist die Verbreiterung des Querschnitts der Straße auf der ganzen Strecke von derzeit 6 m auf insgesamt 7,50 m, mit der der Verkehrsfluss entsprechend der Verkehrsbelastung verbessert werden soll. 
Eine Zählung im Jahr 2005 hat hier 6.011 Fahrzeuge täglich ergeben. Der Güterverkehr war mit 380 Fahrzeugen (also mit 5,3 % des gesamten Kfz-Verkehrsauf- kommens) beteiligt. Den Schwerlastanteil gibt das Bauamt mit mehr als 300 an. Hierbei ist zu bedenken, dass zum Schwerverkehr bereits Fahrzeuge mit nur 3,5 t Gewicht gezählt werden. Der Anteil der problematischen schweren Sattel- und Lastzüge ist offenkundig nur gering. Transporte dieser Art begegnen sich auf dieser knapp 5 km langen Strecke der St 2239 kaum. 

Hier handelt es sich aber um relativ niedrige Zahlen. Trotzdem stellen die Planer fest, dass der derzeitige Straßenquerschnitt „für die vorhandene Verkehrsbelastung mit hohem (!) Schwerverkehrsanteil nicht ausreichend dimensioniert“ sei. Die Straße soll deshalb den Querschnitt einer Bundesstraße wie den der B 8 zwischen Feucht und Ochenbruck erhalten, die täglich 25.000 Kfz zu bewältigen hat.

Von der erwähnten Verkehrszählung wurde 2005 auf die Belastung der Straße im Jahr 2025 hochgerechnet und ein Zuwachs von knapp 14 % prognostiziert. Diese Berechnung geht aber von einer längst überholten Basis aus und berücksichtigt noch nicht den heute klar erkennbaren Trend zu höheren Kraftstoffpreisen und zu kleineren, Energie sparenden Privat-PKW, die die geplante enorme Straßenbreite gar nicht mehr benötigen. Es wäre dringend notwendig gewesen, vor Beginn der Planung nochmals an dieser Straße eine Verkehrszählung durchzuführen und zu überprüfen, ob die Planung überhaupt noch von realistischen Annahmen ausgeht und ein entsprechender Handlungsbedarf besteht.

Es muss daher gefragt werden, welchen Vorteil ein schnellerer Verkehrsfluss mit einer Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h und dem Wegfall des Überholverbotes bringt. Eine Strecke von etwa 5 km mit 80 km/h zu überwinden dauert ca. 3 min und 45 sec. Für die gleiche Strecke benötigt man mit 100 km/h etwa 3 min. Angesichts dieser wenigen Sekunden von einer „Zeit- und Betriebskostenersparnis“ zu sprechen, die noch mit hohen finanziellen Aufwendungen und vielleicht wieder steigenden Unfallzahlen bezahlt werden müsste, ist nicht nachvollziehbar. 

Die Kurvenneigungen scheinen für eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h völlig ausreichend zu sein. Dass keine Griffigkeit der Straßendecke mehr gegeben ist, liegt u. E. hauptsächlich daran, dass sie schon sehr stark abgenutzt ist und erneuert werden muss.
Der Bund Naturschutz lehnt deshalb die geplante Straßenverbreiterung, die Begradigungen durch Trassenverlegungen, größere Kurvenradien und steilere Kurvenneigungswinkel und den Wegfall der bisher geltenden Geschwindigkeitsbegrenzung auf 80 km/h und des Überholverbotes ab. Diese werden nicht zu einer „deutlichen Erhöhung der Verkehrsqualität für den Straßennutzer“ führen. 
Sehr wahrscheinlich ist vielmehr, dass der Verkehrsfluss erheblich beschleunigt („Rennstrecke“) und sehr viel komplexer und weniger überschaubar wird. So besteht die große Gefahr, dass sich entgegen dem planerischen Ziel einer „Entschärfung der bestehenden Unfallstellen (und) einer deutlichen Abnahme der Unfälle und der damit verbundenen Unfallkosten“ vielleicht wieder ein Anstieg der Unfallzahlen ergeben könnte. 
3. Die Einmündung in die Nordspange bei Feucht als Gefahrenpunkt fehlt
im Planfeststellungsverfahren
Die Einmündung liegt etwa 150 m außerhalb des Planungsbereiches. Sie sollte aber unbedingt in die Planfeststellung einbezogen werden, da sie die deutlichste Unfallhäufigkeit auf der St 2239 zeigt (10 Unfälle auf 20 m in 5 Jahren). Ursachen sind aber weder eine unstetige Straßenführung noch eine mangelnde Straßenbreite, die hier wegen einer eingefügten Abbiegespur schon jetzt mehr als 7,50 m beträgt, sondern fast ausschließlich Verstöße gegen die Vorfahrtsregelung. Hier sollten entsprechende Maßnahmen erfolgen.

4. Die Bedarfsbegründung "Gefährliche Einmündung Moosbach" ist falsch dargestellt
Nicht zutreffend ist die Feststellung einer besonderen Verkehrsgefährdung an der Einmündung Moosbach. 
Hier kam es in 5 Jahren nur zu zwei leichteren Unfällen. Eine gewisse Unübersichtlichkeit der Einmündung ist aber gegeben.

Das Bauamt erklärt diese damit, dass die Einmündung in einer „Wanne“ liege. Dies trifft nicht zu. Richtig ist vielmehr, dass die Straße aus der Richtung Penzenhofen etwa 50 m vor der Einmündung leicht ansteigt und dann nach 30 m wieder etwas absinkt (Bodenwelle). Ein Fahrzeug in der Einmündung bzw. im Bereich der Staatsstraße davor ist aber trotzdem aus mindestens 100 m klar zu erkennen. Aus der Richtung Feucht gibt es keine Absenkung. 
Die Unübersichtlichkeit besteht vielmehr darin, dass die gegenseitige Erkennbarkeit der Anfahrt eines Fahrzeuges aus der Richtung Moosbach oder auf der Staatsstraße wegen der bis fast ganz an den nördlichen Rand der Staatsstraße vorgezogenen Waldränder gefährlich gering ist. Eine Annäherung ist deshalb oft nur im letzten Augenblick festzustellen. Deshalb ist es erstaunlich, dass diese Gefahrensituation nicht schon längst durch einfachste Maßnahmen wie das Aufstellen eines Stopp-Schildes, durch eine Vergrößerung des Gesichtsfeldes nach rechts und links durch eine ausreichende Rückverlegung der Waldränder sowie durch eine leichte Niveauabsenkung der Bodenwelle auf der Staatsstraße vor der Einmündung entschärft wurde. 

Das Staatliche Bauamt beabsichtigt jedoch, die St 2239 an dieser Stelle anzuheben und die Einmündung auf eine Kuppe legen. Dies erscheint dem BN als nicht ausreichend. Nach der Anhebung der Geschwindigkeitsbegrenzung auf 100 km/h werden auch die Fahrzeuge auf der St 2239 diese Gefahrenstelle noch wesentlich schneller passieren als bisher und die Unfallgefahr wird erneut ansteigen.
5. Geplante Trassenverlegungen

Um einen flacheren Verlauf von Kurven und einen breiteren Straßenquerschnitt zu erreichen, muss nach der Planung die Trasse der St 2239 auf der ganzen Länge und besonders an drei Stellen nach Süden in den Bannwald verlegt werden, so dass hier etwa 22 m breite Schneisen (Straßenbreite + Bankette 10,50 m + 12,00 m Gräben und Damm-/Einschnittsböschungen) in den Wald geschlagen werden müssten. 

5.1. Geplante Trassenverlegung nach Süden von etwa 500 m Länge (zwischen Bau-km 0 + 500 und 1 + 000)
Das Problem der jetzigen Trassenführung an dieser Stelle ist ein Kurvenverlauf, der kein Bogen mit einem einheitlichen Radius ist, sondern ein dreimaliges geringfügiges Nachsteuern notwendig macht. Im Grunde handelt es sich hier um drei leichte Kurven mit kurzen geraden Verbindungsstücken. Beim Durchfahren ist ein Überblick von 100 – 200 m gegeben. Um dieses Nachsteuern zu vermeiden, würde es genügen, dem gesamten Kurvenbogen durch leichte Verschiebungen der Trasse einen einheitlichen Radius zu geben. Das Staatliche Bauamt lehnt diese Lösung mit dem Hinweis auf geltende Richtlinien ab. 

Im Plan ist an dieser Stelle nach der Verlegung der Kurve in den Reichswald die Anlage eines einschließlich der beiden Zufahrten etwa 180 m langen Parkplatzes auf der alten Trasse vorgesehen. Für die Nutzung nur durch PKW-Fahrer und auch für Verkehrskontrollen der Polizei wäre er weit überdimensioniert. Von der Verkehrsaufsicht der Polizei in Lauf war aber zu erfahren, dass dieser Parkplatz von Fernlastzügen benutzt werden soll, die hier für die vorgeschriebenen Ruhezeiten der Fahrer abgestellt werden können. 
Der BN lehnt es ab, dass so zusätzlicher Schwerlastverkehr von der Autobahn auf Staatsstraßen abgezogen werden soll. 
Dass sich bei einer solchen Nutzung des geplanten Parkplatzes ein ganz erhebliches Müll- und Sanitärproblem im angrenzenden Wald ergeben kann, sei nebenbei erwähnt.

5.2. Geplante Trassenverlegung von etwa 350 m Länge nach Süden (Bau-km 1 + 750 bis 2 + 100)
Mit dieser Verlegung wird lediglich erreicht, dass eine ohnehin sehr flache und übersichtliche Kurve in eine annähernd gerade Strecke umgewandelt wird. Diese Verlegung ist absolut überflüssig, zumal sie auf einem Straßenabschnitt vorgenommen wird, der von seinem Unfallgeschehen her unauffällig ist. 
Diese Begradigung soll lt. Bauamt die Einsichtnahme in die Moosbacher Einmündung verbessern. Sie wird aber nach Meinung des BN die Folge haben, dass in Verbindung mit dem Wegfall der 80-km/h-Begrenzung und der Straßenverbreiterung die Unfallgefahr an dieser Stelle wieder ansteigt.
5.3. Geplante Trassenverlegung nach Süden von etwa 300 m Länge (Bau-km 2 + 500 bis 2 +800)
Auch in diesem Bereich wird eine bestehende weite Kurve durch teilweise Verlegung unwesentlich verändert. Sie liegt auf einem Straßenabschnitt ohne auffälliges Unfallgeschehen. Die Verlegung ist überflüssig.

6. Bedarfsbegründung "St 2239 als Verbindungsstraße zwischen Autobahnen" beruht auf veralteten Annahmen und Zielen
Der geplante Ausbau der St 2239 wird vom Staatlichen Bauamt auch damit begründet, dass diese Straße eine „wichtige Verbindungsfunktion“ zwischen der BAB A 73 (und damit auch der BAB A 9) und der BAB A 3 habe. Man fragt sich hier, welchen Sinn es macht, einen Teil des Verkehrs von einer Autobahn ab und mit entsprechenden Lärm- und Abgasemissionen durch drei Ortschaften, so durch die engen Straßen Feuchts, auf eine andere zu leiten. Denn zwischen A 9 / A 73 und A 3 besteht schon seit vielen Jahren eine bequeme und sichere Verbindung über die A 6. Niemand muss mehr wie vor Jahrzehnten den Umweg über das Nürnberger Kreuz nehmen. Mit dem Ausbau des Kreuzes Nürnberg-Süd hat sich seit 2006 auch die Gefahr von Staus auf der A 73 und der A 6 so verringert, dass die St 2239 als Umgehungs- und Ausweichstrecke gar nicht mehr benötigt wird.

Es kann verkehrspolitisch auch nicht beabsichtigt sein, dass überregionaler Schwerlastverkehr die St 2239 nutzt, um einen Teil der Autobahnmaut zu sparen.

Ein Problem besteht heute schon darin, dass Sattel- und Lastzüge am Abend die Autobahn verlassen und in den Gemeinden an der St 2239, vor allem in ihren Gewerbegebieten, nächtliche Stellplätze suchen. Der Ausbau der Straße könnte dieses Problem verschärfen. 

7. Die Bedarfsbegründung "Nichtbeachtung von Geschwindigkeitsbegrenzung und Überholverbot auf der St 2239" ist unbewiesen
Unbewiesen ist auch die Behauptung des Bauamtes im Erläuterungsbericht, dass „die 1997 angeordnete Geschwindigkeitsbegrenzung auf 80 km/h sowie ein  … ebenso angeordnetes durchgehendes Überholverbot … von zahlreichen (!) Verkehrsteilnehmern auf der augenscheinlich zügig trassierten Strecke nicht beachtet (wird), so dass nur ein situationsgerechter Ausbau die Verkehrssicherheit entscheidend verbessern kann.“ 
Die tägliche Erfahrung der Nutzer der St 2239 ist aber die, dass sich das Verkehrsgeschehen im Wesentlichen gelassen und diszipliniert abspielt. Ausnahmen gibt es wie auf jeder anderen Straße auch. 

Wenn diese Missachtung von Höchstgeschwindigkeit und Überholverbot tatsächlich so gravierend sein sollte, dann wäre es schon mehr als erstaunlich, dass Behörden und Polizei nicht schon seit Jahren mit einfachsten Mitteln  wie häufigeren Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen u.a.m., für mehr Sicherheit und Verkehrsdisziplin gesorgt haben. Radarkontrollen sind auf dieser Straße außerordentlich selten. Mangelnde Kontrollen können aber den Ausbau der Straße nicht rechtfertigen. 

Es ist auch nicht anzunehmen, dass sich verantwortungslose Auto- und Motorradfahrer auf einer besser und schneller ausgebauten Strecke disziplinierter verhalten. 

8. Flächenausgleich offenbar fehlerhaft ermittelt
Wegen der Fahrbahnverbreiterung und der Verlegung der Trasse an drei Stellen müssen insgesamt 5,410 ha Bannwald (Addition der im Bauwerksverzeichnis angegebenen Rodungsflächen) in Anspruch genommen. Unklar ist jedoch der tatsächliche Umfang des Verlustes an Reichswaldflächen, da noch eine 3 m breite waldfreie Fläche als Sicherheitsabstand vom Rand des neuen Straßenkörpers freigehalten werden muss. 

Dafür soll auf drei bisher landwirtschaftlich genutzten Flächen von zus. nur 4.675 ha östlich von Weiherhaus und südwestlich von Penzenhofen mit Neubestockungen durch Laubmischwald ein Ausgleich geschaffen werden. 

Diese Ungereimtheit bedarf der Klärung.

Wenn auch die Inanspruchnahme einer Waldfläche von 5,4 ha als nicht gravierend erscheinen mag, kann diese der Bund Naturschutz aus grundsätzlichen Erwägungen nicht akzeptieren, da sie im Zusammenhang mit einer fortlaufenden Beanspruchung vieler anderer ebenfalls unter Bannwald- bzw. unter Vogelschutz (EU-Richtlinie) stehenden Waldflächen gesehen werden muss. Eine Ersatzaufforstung auf landwirtschaftlichen Flächen hält der BN im Hinblick auf den notwendigen Erhalt von Flächen für die Lebensmittelproduktion für nicht nachhaltig. Darüber hinaus wird durch diese Praxis die Bannwaldgrenze immer weiter nach Osten verschoben und die Schutzfunktion des Waldes für den Großraum Nürnberg allmählich ad absurdum geführt.
Die Bayerischen Staatsministerien Inneres und Umwelt haben erst kürzlich wieder auf die Notwendigkeit zum Flächensparen hingewiesen. Dies  gilt  auch für die Oberste Baubehörde und die Staatlichen Bauämter.
9. Neubau des Fahrradweges zwischen Penzenhofen und Weiherhaus
Eine deutliche Verbesserung im Hinblick auf Verkehrsfluss und –sicherheit wird dagegen der schon seit Jahren von der Bevölkerung und der Gemeinde Winkel-

haid geforderte Bau des zwischen Weiherhaus und Penzenhofen fehlenden Verbindungsstückes des Fahrradweges sein. 
Diese Maßnahme ist tatsächlich begründet.
10. Anlage einer Verkehrsinsel am Ortseingang von Penzenhofen
Ebenfalls sehr positiv muss die Anlage einer Verkehrsinsel am Ortseingang von Penzenhofen gesehen werden. Diese sog. Schikane ist geeignet, den in den Ort einfließenden Verkehr deutlich zu bremsen und auf innerörtliche 50 km/h zu verlangsamen.
Sie wird auch notwendig, um dem Fahrradverkehr einen sicheren Straßenseitenwechsel zu ermöglichten.

Auch diese Maßnahme hält einer Überprüfung stand und ist begründet.

11. Beeinträchtigung geschützter Arten und Lebensräume
Laut Spezieller artenschutzrechtlicher Prüfung (saP) sind von der Maßnahme direkt oder indirekt betroffen: 

Die Fledermäuse Abendsegler, Braunes Langohr, Fransenfledermaus, Graues Langohr, Große Bartfledermaus, Großes Mausohr, Kleine Bartfledermaus, Wasserfledermaus, Zwergfledermaus durch mögliche Beeinträchtigung ihres Lebensraumes. Sommerquartiere und Wochenstuben sind nicht ausgeschlossen. Die saP kommt dennoch zu dem Schluss, dass weder ein Schädigungsverbot noch ein Störungsverbot erfüllt ist.
Das Kriechtier Zauneidechse. Obwohl nutzbare Habitate zerstört werden, kommt die saP zu dem Schluss, dass weder ein Schädigungsverbot noch ein Störungsverbot erfüllt ist.

Die Libellenart Grüne Keiljungfer. Sie tritt lt. saP als Jagd- und Nahrungsgast an den Fließgewässern des Planungsraumes auf. Die vom Bauvorhaben beanspruchten Bereiche haben lt. saP "keine existenzielle Bedeutung als Jagd- und Ruhehabitate". Die saP kommt zu dem Schluss, dass weder ein Schädigungsverbot noch ein Störungsverbot erfüllt ist.

Der BN bestreitet, dass die geplanten Eingriffe für die genannten Arten folgenlos bleiben.

Wegen der fehlenden Begründung der meisten geplanten Maßnahmen sind die Eingriffe zu unterlassen, da Schädigungen und Störungen nicht völlig auszuschließen sind.

Folgende Vogelarten nach Art. 1 der europäischen Vogelschutz-Richtlinie sind lt. saP betroffen:

Baumfalke. Lt. saP ist "eine direkte bau- und anlagenbedingte Inanspruchnahme von Brutplätzen … nicht zu erwarten." Nahrungsflächen gingen "möglicherweise" verloren. Damit ist eine Schädigung nicht ausgeschlossen.

"… durch Unterschreitung der Fluchtdistanz, visuelle Störungen und Lärm kann es .. zu Störungen … kommen." Damit ist Störung nicht ausgeschlossen.

Die saP kommt dennoch zu dem Schluss, dass weder ein Schädigungsverbot noch ein Störungsverbot erfüllt ist.

Dasselbe gilt sinngemäß für Baumpieper, Buntspecht, Grauspecht,Grünspecht, Habicht, Kuckuck, Mäusebussard, Schwarzspecht, Sperber, Waldkauz. 

Wegen der fehlenden Begründung der meisten geplanten Maßnahmen sind die Eingriffe zu unterlassen, da Schädigungen und Störungen nicht völlig auszuschließen sind.

12. Eingriffe in das Vogelschutzgebiet Nürnberger Reichswald
Die FFH-Verträglichkeitsprüfung kommt zum Schluß, dass "keine nachweislich erhebliche Beeinträchtigung" eintrete (FFH-V. S. 24). 

Diese Einschätzung ist bemerkenswert, da andere zusammenwirkende Pläne oder Projekte nicht berücksichtigt wurden, die das Vogelschutzgebiet Nürnberger Reichswald derzeit bedrohen:

Geplante Südumfahrung Buckenhof-Uttenreuth-Weiher, geplante Nordanbindung zum Flughafen Nürnberg, geplantes Gewerbegebiet "Moser Brücke" bei Feucht, geplante Südanbindung zum Gewerbegebiet Nürnberg-Feucht, Rodung und Sandabbau auf diversen Flächen nach der derzeit laufenden Fortschreibung des Regionalplans Industrieregion Mittelfranken.
Es ist in diesem Zusammenhang keine Ermessensfrage, ob die anderen Projekte in direktem räumlichen Zusammenhang zum geplanten Vorhaben liegen. Sie liegen alle im selben Vogelschutzgebiet.

Der BN fordert eine Gesamtbetrachtung aller derzeit im Vogelschutzgebiet Nürnberger Reichswald geplanten Eingriffe.

Wegen der fehlenden Begründung einer Reihe von Maßnahmen sind diese nicht genehmigungsfähig, weil die Eingriffe in das Vogelschutzgebiet nicht ausgeschlossen werden können.

13. Zusammenfassende Beurteilung der Planung
Die Planung des Staatlichen Bauamtes geht von ungünstigen Bedingungen auf der bestehenden St 2239 wie hoher Unfallhäufigkeit, hoher Verkehrsfrequenz, hohem Schwerlastanteil am Verkehr, häufigen Überschreitungen der Geschwindigkeitsbegrenzung und häufigen Verletzungen des Überholverbotes aus, die durch wirksame Verflüssigung des Verkehrsablaufes, d.h. durch Fahrbahnverbreiterung, Begradigungen, Entschärfung von Kurven u.a.m. verbessert bzw. behoben werden sollen. Nach Ansicht des BN sind diese negativen Feststellungen zum guten Teil entweder falsch und widerlegbar oder in ihrem Umfang übertrieben oder unbewiesen. 
Es besteht so die Gefahr, dass mit den geplanten Maßnahmen eine 5 km lange „Rennstrecke“ geschaffen und das genaue Gegenteil von dem erreicht wird, was eigentlich die Ziele jeder Verkehrsplanung sind. Ebenso muss befürchtet werden, dass zusätzlicher PKW- und Schwerlastverkehr von den Autobahnen angezogen wird.

Der Plan passt mit seinem Maßnahmenumfang in keiner Weise in die augenblickliche politische, soziale und wirtschaftliche Landschaft. Öffentliche Haushalte in  dramatischer Schieflage, dringende Investitionen und Ausgaben im sozialen und im Bildungsbereich, personelle Aufstockungen der überlasteten Polizei- und Justizbehörden, Bekämpfung der Finanz- und Wirtschaftskrise u.a.m. fordern strengste Sparmaßnahmen der Öffentlichen Hände. Das gilt besonders für den Jahrzehnte lang großzügigst ausgebauten Verkehrsektor.

Der Bund Naturschutz hat auch kein Verständnis dafür, dass hier wieder Flächen unter Asphalt verschwinden, obwohl soeben die Bayerische Staatsregierung die staatlichen und kommunalen Planer aufforderte, mit den vorhandenen Flächen schonend und sparsam umzugehen. Es ist auch bedauerlich, dass ungeachtet des längst überfälligen Kampfes gegen die Klimaerwärmung Verkehr beschleunigt werden soll. Der damit verbundene erhöhte CO2-Ausstoß ist zwar im Hinblick auf die Kürze der Strecke nur geringfügig, jedoch ein völlig falsches Signal für den Ausbau weiterer Straßen im Bereich des Staatlichen Bauamtes Nürnberg.

Die Eingriffe in das europäische Vogelschutzgebiet und die Populationen geschützter Arten sind weder sachlich korrekt beschrieben noch gerechtfertigt.

Forderungen des BN
· Überarbeitung der saP und der FFH-Verträglichkeitsprüfung.


· Erneuerung des gesamten Straßenbelages.
· Keine Verbreiterung der Fahrbahn; nur an kritischen Stellen Sicherung durch ein festes Bankett (z.B. mit Lochsteinen) auf beiden Seiten von etwa 50 cm Breite mit dem Niveau des Fahrbahnbelages.
· Verbleib der neuen Straße auf der alten Trasse, in der kritischen Kurve westlich der Gauchsmühle Herstellung eines einheitlichen Kurvenradius.
· Fortbestehen der Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 km/h und des Überholverbotes auf der gesamten Strecke mit häufigen Hinweisschildern.
-           Einbeziehung der Einmündung Feucht in die Planfeststellung und Entschärfung  dieses Unfallschwerpunktes durch entsprechende straßenbauliche Maßnahmen und Beschilderung.

· Entschärfung der Unfallgefahr an der Einmündung Moosbach durch das Fällen von Bäumen zur Erweiterung der Gesichtsfelder nach Osten und Westen, andere Beschilderung (Stopp-Schild, Hinweisschilder auf Gefahrenstelle) und Absenkung einer Bodenwelle. Möglicherweise auch eine Senkung der Geschwindigkeit auf der Staatsstraße auf 60 km/h vor der Einmündung.
· Verzicht auf den großen Parkplatz nördlich der Kurve zwischen Bau-km 0 + 500 und 1 + 000 oder Verringerung seiner Größe auf die Bedürfnisse der PKW-Fahrer und der Polizei.
· Bau des geplanten Fahrradweges. 
· Bau der Fußgängerinsel bzw. Fahrradüberweges am Ortseingang Penzenhofen.

Mit freundlichen Grüßen


gez.
Tom Konopka
Christiane Matern

Regionalreferent
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